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Sehr geehrter Herr Böck , 

auf Ihre Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom 17.04.2020 ergeht folgender

Bescheid

1. Ihre Anfrage auf Informationszugang wird abgelehnt.
2. Es werden keine Gebühren erhoben.

Begründung:
1. 
In Ihrer oben genannten Anfrage bitten Sie um Übersendung von 

Alle Ihnen vorliegenden Security-Audits der PEPP-PT-Coronavirus -Trackingapp

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik  (BSI) kann nicht ausschließen, dass in 
den gewünschten Info rmationen Betriebs - und Geschäftsgeheimnisse oder Urheberrechte Dritter 
enthalten sind. Aus diesem Grund hat das BSI ein Drittbeteiligungsverfahren gemäß § 8 Abs. 1 IFG 
eingeleitet und um Zustimmung zur Herausgabe der Dokumente gebeten.
Gemäß § 6 IFG darf d er Zugang zu Informationen, die Betriebs - und Geschäftsgeheimnisse oder 
Urheberrechte  Dritter  enthalten, nur  erfolgen ,  wenn  der  betroffene Dritte   der   Herausgabe 
zugestimmt hat . 
Die  Herausgabe  der  von  Ihnen  begehrten  Informationen  wurde   durch  die  Rechteinh aber  als  
betroffene Dritte  abgelehnt.  Aufgrund der fehlenden Zustimmung des betroffenen Dritten kann 
der Informationszugang nicht gewährt werden.
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2. 
Aufgrund des ablehnenden Bescheids werden keine Gebühren erhoben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen  diesen  B escheid  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Bekanntgabe  bei  Bundesamt  für  
Sicherheit  in  der  Informationstechnik,  Godesberger  Allee  185  –  189,  53175  Bonn  Widerspruch  
eingelegt werden.

Mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrag
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